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Beschlussvorschlag 
 

Auf der Grundlage 

 

– des § 3 Abs. 2 S. 4 i. V. m. § 1 Abs. 7 des Baugesetzbuches (BauGB) 
 

– des § 22 Abs. 3 Nr. 1 der Kommunalverfassung (KV M-V) 

 

wird durch die Stadtvertretung nachfolgender Beschluss gefasst: 
 

Die eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 

Belange (TÖB) während der Vorabstimmung und der öffentlichen Auslegung des Entwurfs der 5. Änderung 

des Bebauungsplanes Nr. 42 „Eschengrund/Gartenbau“ und seiner Begründung in der Zeit vom 05.01.12 bis 

zum 06.02.12 werden gemäß dem Abwägungsvorschlag (Anlage 1) abgewogen. 

 

Inhaltsverzeichnis: 
 

I. Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. lt. TÖB-Liste: 

 

1. Berücksichtigt werden die Stellungnahmen von 
 

1.1 Stadt Neubrandenburg, untere Straßenbaubehörde (Schreiben vom 27.05.11 und 01.02.12) 2.12 

1.2 Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH (Schreiben vom 01.06.11 und 12.12.11) 3.2 

1.3 Wasser- und Bodenverband „Untere Tollense / Mittlere Peene“ (31.05.11 und 08.12.11) 5.10 

1.4 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Schreiben vom 03.02.12) 6.2 

1.5 Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (Schreiben vom 27.06.11 und 09.01.12) 8.1 

1.6 Stadt Neubrandenburg, untere Wasserbehörde, untere Naturschutzbehörde (07.06.11) 5.8/8.3 

1.7 Stadt Neubrandenburg, untere Immissionsschutzbehörde (Schreiben vom 14.12.11) 8.4 

 

2. Teilweise berücksichtigt werden die Stellungnahmen von 
 

2.1 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (Schreiben vom 06.02.12) 1.4 

2.2 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (Schreiben vom 22.06.11) 4.4 

2.3 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Schreiben vom 23.06.11) 5.5 

2.4 IHK zu Neubrandenburg (Schreiben vom 24.06.11 und 06.02.12) 13.2 

 

3.  Stellungnahmen ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren  
 

3.1 Stadt Neubrandenburg, untere Verkehrsbehörde (Schreiben vom 26.05.11) 2.5 

3.2 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (Schreiben vom 03.02.12) 4.4 

3.3 Stadt Neubrandenburg, untere Immissionsschutzbehörde (Schreiben vom 07.06.11) 8.4 

3.4 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege (Schreiben vom 30.06.11) 15.2 

3.5 Stadt Neubrandenburg, untere Denkmalschutzbehörde (Schreiben vom 22.06.11 und 30.12.11) 15.3 

 

4. Keine Antwort gaben 
 

4.1 Deutsche Post AG, NL Nbg.                  3.1 

4.2 Wasser- und Bodenverband „Obere Havel / Obere Tollense“ Neubrandenburg             5.9 

 

II.   Stellungnahmen der Öffentlichkeit während der 1. öffentlichen Auslegung 

 

1.1 Berücksichtigt wird die Stellungnahme von 
 

1.1 AWO Stadtverband Neubrandenburg e. V. (Schreiben vom 20.12.11) 
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2.  Nicht berücksichtigt werden die Stellungnahmen von 

2.1 Herrmann Stitz & Co Rostock KG (Schreiben vom 17.06.11 und 02.02.12) 

2.2 Hüneke Neubrandenburg GmbH (Schreiben vom 20.06.11 und 03.02.12) 
 

III. Abstimmung mit den Nachbargemeinden 

 

1. Stellungnahmen ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 

1.1 Gemeinde Trollenhagen (Schreiben vom 15.06.11 und 18.01.12) 

1.2 Gemeinde Woggersin (Schreiben vom 15.06.11 und 08.02.12) 
 

IV. Beteiligung der Betroffenen zu Änderungen des Planes nach der Auslegung: 
 

1.1 Herrmann Stitz & Co Rostock KG (Schreiben vom 22.02.12) 

1.2 Hüneke Neubrandenburg GmbH (Schreiben vom 23.02.12 einschl. Schreiben IHK) 

1.3 AWO Stadtverband Neubrandenburg e. V. (Schreiben vom 13.03.12) 
 

Änderungen, die sich gegenüber der ausgelegten Planfassung aus der Abwägung ergeben: 
 

- in der Planzeichnung - Teil A:   
 

 Änderung der Wendeanlage im westlichen Bereich des Baumwallswegs 
 

- im Text – Teil B:  
 

 Festsetzung Nr.1.1.1 wird wie folgt geändert:  
 

     Als Art der geplanten baulichen Nutzung wird gemäß § 11 BauNVO SO - Sondergebiet therapeutische 

Einrichtung der Jugendhilfe festgesetzt. Nebenanlagen wie Werkstatt, Sportplatz, Ställe (z. B. für 

Federvieh, Hund, Pferd) sind zulässig. 
 

 Festsetzung Nr. 1.3 wird wie folgt geändert:  
                   

 1.3    Flächen für das Parken von Fahrzeugen sowie den Anschluss anderer Flächen an die Ver- 

           kehrsflächen § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB  

     1.3.1  Die notwendigen Stellplätze für das Sondergebiet sind im SO abzusichern. 

     1.3.2 Die Grundstückszufahrt auf das Flurstück 24/48 ist nur an dem dafür festgesetzten Einfahrts- 

               bereich zulässig. 
 

 Festsetzung Nr. 1.6.2 wird wie folgt ergänzt:  
 

          Im Lärmpegelbereich III sind auf Flurstück 24/48 schutzbedürftige Nutzungen nur zulässig, wenn  

          sichergestellt ist, dass die Fenster der schutzbedürftigen Räume auf der vom Gewerbegebiet abge- 

          wandten Gebäudeseite (Westseite) angeordnet werden. Für den genannten Bereich ist die Bebauung  

          als schallschützende Riegelbebauung in geschlossener Bauweise festgesetzt. 
 

    Festsetzung Nr. 1.6.3 wird wie folgt gefasst: 
 

         Teilnutzungen wie Werkstätten, Sportplätze, Tierhaltung, PKW-Stellplätze, Musik-, Proben- und  

      Hobbyräume, ggf. auch Unterrichts- und Gemeinschaftsräume für lärmintensive Nutzungen sind im   

          östlichen lärmvorbelasteten Bereich (LPB III) zulässig. Dem Lärmschutz bei Unterrichtsräumen ist über  

          entsprechende Schallschutzfenster auf der Ostseite Rechnung zu tragen. 

          Die Umnutzung der Räume auf der Ostseite für lärmempfindliche Nutzungen ist nicht zulässig. 
 

 Festsetzung Nr. 2.1: der letzte Satz wird gestrichen. 
 

- in der Begründung:     
 

 Die geänderten Textpassagen wurden gekennzeichnet. Die Begründung wurde fortgeschrieben. 
 



Anlage 1 zur Drucksache Nr. V/686 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STADT NEUBRANDENBURG 
 

5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 42 „Eschengrund/Gartenbau“ 
 

 

 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. 1.4 bis 15.3 

II. über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit   

III. Abstimmung mit den Nachbargemeinden  

IV. Beteiligung der Betroffenen zur Änderung des Planes nach der Auslegung 
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STADT  NEUBRANDENBURG  
 

5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 42 „Eschengrund/Gartenbau“ 
 

 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
  

        I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. 1.4 bis 15.3 

 
 



 

1.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

27.05.11 (2.12) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

In der Begründung heißt es in Punkt 6.5.2 „Fließender Verkehr“: 

 

Die Erschließung des Sondergebiets erfolgt ab Baumwallsweg über die vorhandene 

Zufahrt. Im Rahmen der Baugenehmigung ist noch zu klären, ob die vorhandene Zufahrt 

zum Grundstück baulich zu ändern ist. Hierzu bedarf es der Genehmigung nach § 26 

StrWG M-V durch den Straßenbaulastträger, Abteilung Gleis- und Straßenverwaltung 

(SIM, Abt. 9.20.20). 
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1.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 

01.02.12 (2.12) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

Im Planteil A ist die erforderliche Wendeanlage als Verkehrsfläche berücksichtigt wor-

den.  

 

In der Begründung Punkt 6.5 Verkehrskonzept wird dazu unter  

6.5.2 Fließender Verkehr Folgendes ergänzt: 

 

„Die erforderliche Wendeanlage für 3-achsige Müllfahrzeuge (Standard) im westlichen 

Bereich des Baumwallswegs ist berücksichtigt worden. Da der Zeitpunkt für die Inan-

spruchnahme der festgesetzten Nutzung als Verkehrsfläche noch nicht benannt werden 

kann, besteht für die zurzeit auf der Fläche vorhandenen Nutzungen (Zaun, 

Gehölzpflanzungen) bis zur Inanspruchnahme Bestandsschutz.“ 

 

 

 

 



 
 

1.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

  

 

01.06.11 (3.2 S. 1) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

In der Begründung heißt es in Punkt 9 „Ver- und Entsorgung, Niederschlagswasserablei-

tung“: 

 

- Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH 

 

Im Plangebiet sind Telekommunikationslinien (TK-Linien) der Deutschen Telekom AG 

vorhanden. Zur telekommunikationstechnischen Versorgung des Plangebietes durch die 

Deutsche Telekom AG ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien erforderlich.  

 

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung 

mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es not-

wendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet 

der Deutschen Telekom AG so früh wie möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn 

schriftlich bei der Deutschen Telekom Netzproduktion GmbH, TI NL NO, Rs.PTI 23, Team 

FS, Postfach 229, 14526 Stahnsdorf angezeigt werden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

01.06.11 (3.2 S. 2) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

In der Begründung heißt es in Punkt 9 „Ver- und Entsorgung, Niederschlagswasserablei-

tung“: 

 

 Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH 

 

Im Plangebiet sind Telekommunikationslinien (TK-Linien) der Deutschen Telekom AG 

vorhanden. Zur telekommunikationstechnischen Versorgung des Plangebietes durch die 

Deutsche Telekom AG ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien erforderlich.  

 

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung 

mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es not-

wendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet 

der Deutschen Telekom AG so früh wie möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn 

schriftlich bei der Deutschen Telekom Netzproduktion GmbH, TI NL NO, Rs.PTI 23, Team 

FS, Postfach 229, 14526 Stahnsdorf angezeigt werden. 
 

 

 



 
 

1.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

12.12.11 (3.2) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

In der Begründung heißt es in Punkt 9 „Ver- und Entsorgung, Niederschlagswasser-

ableitung“: 

 

 Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH 

 

Im Plangebiet sind Telekommunikationslinien (TK-Linien) der Deutschen Telekom AG 

vorhanden. Zur telekommunikationstechnischen Versorgung des Plangebietes durch die 

Deutsche Telekom AG ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien erforderlich.  

 

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung 

mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es not-

wendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet 

der Deutschen Telekom AG so früh wie möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn 

schriftlich bei der Deutschen Telekom Netzproduktion GmbH, TI NL NO, Rs.PTI 23, Team 

FS, Postfach 229, 14526 Stahnsdorf angezeigt werden. 
 

 

 



 

1.3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 31.05.11 (5.10) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

In der Begründung heißt es unter Punkt 6.4 „Grünkonzept“ 
 

Die Abpflanzung der westlichen Außengrenze zum Landschaftsschutzgebiet 

Tollenseniederung erfolgt durch einen 3 m breiten Grünstreifen mit Laubsträuchern, in 

den je 10 lfd. m ein mittelkroniger Laubbaum gepflanzt wird (privates Grün). Sichtbezie-

hungen zur freien Landschaft sollen erhalten bleiben. Gemäß Schreiben des Wasser- und 

Bodenverbands vom 08.12.2011 kann diese Bepflanzung ab Oberkante Böschung des 

Königsgrabens (gleichzeitig Grundstücksgrenze) erfolgen. 

 

Unter Punkt 9 der Begründung „Ver- und Entsorgung, Niederschlagswasserableitung“ 

heißt es: 
 

Der mittige Graben auf Flurstück 24/47 kann, soweit er nicht für die Entwässerung des 

SO-Bereichs genutzt werden soll, geschlossen werden, da er keine entwässernden Funk-

tionen für östlich angrenzende Grundstücke mehr erfüllt. 
 

Der nördlich vorhandene Entwässerungsgraben auf Flurstück 24/47 wird mit einem Lei-

tungsrecht Regenwasser gesichert. Da der Graben ausschließlich der Entwässerung der 

benachbarten privaten Grundstücke dient, liegt die Zuständigkeit nicht bei der Stadt. Die 

öffentliche Hand trägt bei Verstopfung oder Havarien keine Verantwortung. Die Unter-

haltung obliegt den Grundstückseigentümern. 

 

. 

 

 



 

1.3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

08.12.11 (5.10) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

In der Begründung heißt es unter Punkt 6.4 „Grünkonzept“ 
 

Die Abpflanzung der westlichen Außengrenze zum Landschaftsschutzgebiet 

Tollenseniederung erfolgt durch einen 3 m breiten Grünstreifen mit Laubsträuchern, in 

den je 10 lfd. m ein mittelkroniger Laubbaum gepflanzt wird (privates Grün). Sichtbezie-

hungen zur freien Landschaft sollen erhalten bleiben. Gemäß Schreiben des Wasser- und 

Bodenverbands vom 08.12.2011 kann diese Bepflanzung ab Oberkante Böschung des 

Königsgrabens (gleichzeitig Grundstücksgrenze) erfolgen. 

 

Unter Punkt 9 der Begründung „Ver- und Entsorgung, Niederschlagswasserableitung“ 

heißt es: 
 

Der mittige Graben auf Flurstück 24/47 kann, soweit er nicht für die Entwässerung des 

SO-Bereichs genutzt werden soll, geschlossen werden, da er keine entwässernden Funk-

tionen für östlich angrenzende Grundstücke mehr erfüllt. 
 

Der nördlich vorhandene Entwässerungsgraben auf Flurstück 24/47 wird mit einem Lei-

tungsrecht Regenwasser gesichert. Da der Graben ausschließlich der Entwässerung der 

benachbarten privaten Grundstücke dient, liegt die Zuständigkeit nicht bei der Stadt. Die 

öffentliche Hand trägt bei Verstopfung oder Havarien keine Verantwortung. Die Unter-

haltung obliegt den Grundstückseigentümern. 

 

 
 



 
 

 

1.4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

  

 

03.02.12 (6.2)  

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

Die Begründung ist in Punkt 7 wie folgt ergänzt worden: 

 

„Altlasten sind im Planbereich nicht bekannt. Sollten bei Erdarbeiten Auffälligkeiten im 

Untergrund festgestellt werden, wie z. B. Verfärbungen und Gerüche, ist die untere Ab-

fallbehörde zu informieren.“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.5 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

27.06.11 (8.1) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

Der Umweltbericht ist nach Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ergänzt worden. 

 
 



 
 

 

1.5 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 

 

09.01.12 (8.1 S. 1) 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

Der Umweltbericht ist in Punkt 12.2.a.2 „Schutzgut Pflanzen und Tiere“ wie folgt  

ergänzt worden: 

 

„Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V (LUNG) hat im Ergebnis der 

Prüfung der artenschutzrechtlichen Auseinandersetzung mit Schreiben vom 09.01.2012 

festgestellt, dass die Planung bei Realisierung der einzelnen Vorhaben voraussichtlich 

nicht zum Eintreten der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG führt und dass 

Festsetzungen von artenschutzrechtlich erforderlichen Ausgleichs- oder Begleitmaß-

nahmen in der Bauleitplanung daher nicht erforderlich sind.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.5 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

 

09.01.12 (8.1 S. 2) 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

Der Umweltbericht ist in Punkt 12.2.a.2 „Schutzgut Pflanzen und Tiere“ wie folgt  

ergänzt worden: 

 

„Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V (LUNG) hat im Ergebnis der 

Prüfung der artenschutzrechtlichen Auseinandersetzung mit Schreiben vom 09.01.2012 

festgestellt, dass die Planung bei Realisierung der einzelnen Vorhaben voraussichtlich 

nicht zum Eintreten der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG führt und dass 

Festsetzungen von artenschutzrechtlich erforderlichen Ausgleichs- oder Begleitmaß-

nahmen in der Bauleitplanung daher nicht erforderlich sind.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.5 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

 

 

09.01.12 (8.1 S. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

Der Umweltbericht ist in Punkt 12.2.a.2 „Schutzgut Pflanzen und Tiere“ wie folgt  

ergänzt worden: 

 

„Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V (LUNG) hat im Ergebnis der 

Prüfung der artenschutzrechtlichen Auseinandersetzung mit Schreiben vom 09.01.2012 

festgestellt, dass die Planung bei Realisierung der einzelnen Vorhaben voraussichtlich 

nicht zum Eintreten der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG führt und dass 

Festsetzungen von artenschutzrechtlich erforderlichen Ausgleichs- oder Begleitmaß-

nahmen in der Bauleitplanung daher nicht erforderlich sind.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.5 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

 

 

09.01.12 (8.1 S. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

Der Umweltbericht ist in Punkt 12.2.a.2 „Schutzgut Pflanzen und Tiere“ wie folgt  

ergänzt worden: 

 

„Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V (LUNG) hat im Ergebnis der 

Prüfung der artenschutzrechtlichen Auseinandersetzung mit Schreiben vom 09.01.2012 

festgestellt, dass die Planung bei Realisierung der einzelnen Vorhaben voraussichtlich 

nicht zum Eintreten der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG führt und dass 

Festsetzungen von artenschutzrechtlich erforderlichen Ausgleichs- oder Begleitmaß-

nahmen in der Bauleitplanung daher nicht erforderlich sind.“ 

 

 

 

 

 



 

1.6 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

07.06.11 (5.8/8.3) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 

Untere Wasserbehörde 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 

In der Begründung unter Punkt 9 „Ver- und Entsorgung, Niederschlagswasserableitung“ 

heißt es: 

„Niederschlagswasserableitung: Für das Niederschlagswasser befestigter Flächen sind 

Versickerungsflächen (begrünte Mulden) auf dem Grundstück anzulegen. Die Versicke-

rungsflächen sind zu begrünen, um den natürlichen Selbstreinigungsprozess zu unter-

stützen; die Anlagen sind dauerhaft zu unterhalten. Von den Freiflächen der Werkstät-

ten darf nur unverschmutztes Niederschlagswasser abgeleitet oder versickert werden. 

Wassergefährdende Stoffe dürfen nicht ins Grundwasser gelangen. 

Die Nutzung des unverschmutzten Niederschlagswassers als Brauchwasser ist  

zulässig.“ 
 

Untere Naturschutzbehörde 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 

In der Begründung unter Punkt 6.4 „Grünkonzept“ heißt es: 
 

Zu 1. „Im Plangebiet wurden private Grünflächen ausgewiesen. Diese befinden sich im 

unmittelbaren Umfeld des ggf. zur Niederschlagsversickerung weiter zunutzenden Gra-

bens und sind mit zahlreichen nach NatSchAG M-V im Innenbereich nicht geschützten 

Weiden, die in 1,30 m Höhe gemessen unter dem Mindeststammumfang von 1 m liegen, 

bestanden.“ 

 

Zu 2. „Z. B. Bäume:     Sorbus intermedia  -  Schwedische Mehlbeere 

                                  Alnus glutinosa    - Schwarzerle 

                                  Corylus colurna      -  Baumhasel 

                                  Salix spec.      Weide 
 

Z. B. Sträucher:          Corylus avelana      -  Haselnuss 

             Cornus sanguinea  -   Roter Hartriegel  

              Acer campestre      -   Feld-Ahorn”  
 



 
 

1.7 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

14.12.11 (8.4) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

Die Begründung zu Punkt 8 Immissionsschutz 1. Absatz wurde wie folgt geändert: 

 

„Die Festsetzungen im Sondergebiet in Nachbarschaft zu vorhandenen Gewerbebetrie-

ben (Orientierungsrichtwerte GE nach DIN 18 005 tags 65 dB (A) und nachts 50 dB (A))  

haben sicherzustellen, dass die auf die schutzbedürftigen Räume des Sondergebiets ein-

wirkenden Immissionen das zulässige Maß nicht überschreiten. Für das Sondergebiet 

wird auf Grund der vom vorhandenen Gewerbegebiet ausgehenden Vorbelastung der 

Störgrad/ Immissionsrichtwert auf 60/45 dB (A) Tag/Nacht festgesetzt.“ 

 

 

 



 
 

2.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

06.02.12 (1.4 S. 1) 

 

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu I. Grundsätzliches/Allgemeines 
 

Zu 1. Der Hinweis wird beachtet. 

 

Als Art der geplanten baulichen Nutzung wird gemäß § 11 BauNVO  SO – Sondergebiet  

therapeutische Einrichtung der Jugendhilfe festgesetzt. 
 



 
 

2.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

06.02.12 (1.4 S. 2) 

 

Zu 2. Der Hinweis wird beachtet. 
 

Mit Schreiben vom 12.07.2011 teilte das Amt für Raumordnung und Landesplanung 

Mecklenburgische Seenplatte mit, dass die beabsichtigten Änderungen des Bebauungs-

planes keine raumordnerisch relevanten Belange berühren und Ziele der Raumordnung 

von daher der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 42 „Eschengrund/Gartenbau“ nicht 

entgegenstehen. 
 

Zu 3. Der Hinweis wird beachtet. 
 

In der Begründung ist im Rahmen der Abwägung Punkt 4  

„Entwicklung des Bebauungsplanes aus dem Flächennutzungsplan“ Absatz 2  

wie folgt geändert worden: 

„Die vorgesehene Änderung des Flächennutzungsplanes hat u. a. die Darstellung des 

Planbereichs als „Sondergebiet therapeutische Einrichtung der Jugendhilfe“ zum Inhalt. 

Die Entwicklung des Bebauungsplanes aus dem Flächennutzungsplan bezieht sich bereits 

auf die geplante Änderung des F-Planes, die im Parallelverfahren zur B-Planaufstellung 

erfolgt. Entsprechend dieser Darstellung erfolgt die Festsetzung der Flächen.  

Am 15.12.2011 hat die Stadtvertretung Neubrandenburg den Aufstellungsbeschluss zur 

7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Neubrandenburg, Teilfläche „Eschen-

grund/Gartenbau, nördlicher Baumwallsweg“ gefasst. 

Damit entspricht der vorliegende Entwurf der 5. Änderung des Bebauungsplanes dem 

Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB.“ 
 

 

Es steht mit hinreichender Sicherheit fest, dass der geänderte Bebauungsplan aus den 

künftigen Darstellungen des Flächennutzungsplanes entwickelt sein wird. 
 

Gemäß § 8 Abs. 3 S. 2 BauGB kann der Bebauungsplan vor dem Flächennutzungsplan 

bekannt gemacht werden, wenn nach dem Stand der Planungsarbeiten anzunehmen ist, 

dass der Bebauungsplan aus den künftigen Festsetzungen des Flächennutzungsplanes 

entwickelt worden ist. 



 
 

2.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

06.02.12 (1.4 S. 3) 

  

Zu II. Stellungnahmen der Fachämter 
 

Zu 1. Jugendhilferecht 
 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 

Als Art der geplanten baulichen Nutzung wird gemäß § 11 BauNVO  SO – Sondergebiet   

therapeutische Einrichtung der Jugendhilfe festgesetzt. 

 

Zu 2. Ordnungsrecht: Brandschutz/Kampfmittelbelastung 
 

Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 

Da die Flurstücke im B-Plangeltungsbereich den gleichen Eigentümer haben, ist eine 

Anbindung des Flurstücks 24/47 an den Baumwallsweg über die anliegenden Flurstücke 

24/48 und 24/49 gegeben.  
 

Zu 3. Abfall- und Bodenschutzrecht 

 

- keine Hinweise 
 

Zu 4. Naturschutzrecht 
 

Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 

 

Der angeführte Satz ist bereits mit dem Entwurfs- und Auslegungsbeschluss geändert 

worden und lautet: 

 

„Diese befinden sich im unmittelbaren Umfeld des ggf. zur Niederschlagsversickerung 

weiter zunutzenden Grabens und sind mit zahlreichen nach NatSchAG M-V im Innenbe-

reich nicht geschützten Weiden, die in 1,30 m Höhe gemessen unter dem Mindest-

stammumfang von 1 m liegen, bestanden.“ 
 



 

2.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

06.02.12 (1.4 S. 4) 

 

Zu 5. Wasserrecht 
 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

In Grundlagen der Planung ist die letzte Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes einge-

tragen worden. 

In Punkt 5.1 der Begründung ist statt „Neubrandenburg“ neu: „ Landkreis Mecklenburgi-

sche Seenplatte, Regionalstandort Neubrandenburg“ vermerkt worden.  

 

Zu 6. Gesundheitsrecht 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 

Punkt 6.2.1 der Begründung ist wie folgt ergänzt worden: 
 

„6.2.1 Sondergebiet therapeutische Einrichtung der Jugendhilfe 

Der als Sondergebiet therapeutische Einrichtung der Jugendhilfe festgesetzte 

Änderungsbereich grenzt unmittelbar an das vorhandene östliche Gewerbegebiet.  

Das Konzept des Trägers der Einrichtung sieht Werkstatt, Sportplatz, Ställe (z. B. 

Federvieh, Hund) und ein weiteres Wohngebäude sowie einen Pferdestall für 

therapeutische Zwecke vor. In Bezug auf die geplante Tierhaltung ist die Genehmigung 

des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes einzuholen.“ 
 

Zu 7. Kataster- und Vermessungsamt 
 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 

In den Verfahrensvermerken wird die Bezeichnung „Referatsleiter Kataster- und Vermes-

sung“ durch „Amtsleiter Kataster- und Vermessungsamt“ ersetzt. 

 

Zu III. Bauplanungsrecht 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 



 

2.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

06.02.12 (1.4 S. 5) 

  

Als Art der geplanten baulichen Nutzung wird gemäß § 11 BauNVO  SO – Sondergebiet  

therapeutische Einrichtung der Jugendhilfe festgesetzt. 

 

 
 



 
 

2.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

22.06.11 (4.4 S. 1) 

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 

Zu 1. Der Hinweis wird beachtet. 
 

In der Begründung heißt es in Punkt 9 „Ver- und Entsorgung, Niederschlags-

wasserableitung“: 

 

 Stromversorgung: Für den Änderungsbereich kann die Stromversorgung über das 

vorhandene Netz gesichert werden. 

 Gasversorgung: Eine Versorgung mit Erdgas erfolgt über das bestehende Gasversor-

gungsnetz im Baumwallsweg. 

 Die Trinkwasserversorgung erfolgt über das vorhandene TW- Versorgungsnetz aus 

dem Baumwallsweg bzw. aus der Gerstenstraße. 

 Neu-medianet GmbH: Im Planungsbereich befinden sich keine Anlagen der neu-

medianet GmbH. Die Versorgung mit Breitbandkabel endet im Baumwallsweg 10. Derzei-

tig sind keine Planungen vorgesehen. Bei einem geplanten Anschluss der stationären 

Jugendhilfe an das Breitbandkabelnetz muss eine Erschließung ab dem Verstärkerpunkt 

im Baumwallsweg 4 erfolgen und würde gleichzeitig Vorleistung für die geplante Be-

bauung sein. Darüber wäre die Versorgung mit sämtlichen Leistungen der Telekommuni-

kation möglich.  

 Abwasserentsorgung:  

Schmutzwasser: Eine Grundstücksentwässerungsanlage über Pumpwerk und Druck- 

 rohrleitung ist mit Anschluss an das vorhandene System möglich. Es ist ein Entwäs- 

 serungsantrag an die Stadt Neubrandenburg zu stellen. 

 

Niederschlagswasserableitung: Für das Niederschlagswasser befestigter Flächen sind 

Versickerungsflächen (begrünte Mulden) auf dem Grundstück anzulegen. Die Versicke-

rungsflächen sind zu begrünen, um den natürlichen Selbstreinigungsprozess zu unter-

stützen; die Anlagen sind dauerhaft zu unterhalten. Von den Freiflächen der Werkstät-

ten darf nur unverschmutztes Niederschlagswasser abgeleitet oder versickert werden. 

Wassergefährdende Stoffe dürfen nicht ins Grundwasser gelangen. 

Die Nutzung des unverschmutzten Niederschlagswassers als Brauchwasser ist  

zulässig. 

Der mittige Graben auf Flurstück 24/47 kann, soweit er nicht für die Entwässerung des 

SO-Bereichs genutzt werden soll, geschlossen werden, da er keine entwässernden Funk-

tionen für östlich angrenzende Grundstücke mehr erfüllt. 
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22.06.11 (4.4 S. 2) 

 

Der nördlich vorhandene Entwässerungsgraben auf Flurstück 24/47 wird mit einem Lei-

tungsrecht Regenwasser gesichert. Da der Graben ausschließlich der Entwässerung der 

benachbarten privaten Grundstücke dient, liegt die Zuständigkeit nicht bei der Stadt. Die 

öffentliche Hand trägt bei Verstopfung oder Havarien keine Verantwortung. Die Unter-

haltung obliegt den Grundstückseigentümern. 

 

Zu 2. Der Hinweis wird nicht beachtet 

Im geotechnischen Bericht vom Februar 2003 wird der Baugrundaufbau im Untersu-

chungsbereich hinsichtlich der Kornzusammensetzung und der Schichtenfolge als relativ 

heterogen beschrieben. Es dominieren Sandschichten, in welche mit unterschiedlicher 

Mächtigkeit humose und anmoorige Bodenschichten eingelagert sind. Das Grundwasser 

stellt sich im Mittel bei einer örtlichen Höhe von ca. – 1,9 m ein. Jahreszeitlich- und 

witterungsbedingt ist mit GW-Schwankungen in einer Höhe von  0,5 m in Abhängig-

keit zur Wasserstandshöhe der Datze zu rechnen. Die Versickerungsfähigkeit des anste-

henden Sandbodens wird mit  kf = 10
 - 4 

bis 10
 -5

m/s angegeben. Danach ist der Standort 

in Abhängigkeit von der Höhe des Grundwasserspiegels (auf den Höchstgrundwasser-

stand bezogen) für das Versickern von Niederschlagswasser geeignet.  

Das im Umweltamt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte, Regionalstandort 

Neubrandenburg vorliegende Gutachten „Hydraulische Leistungsfähigkeit der Neubran-

denburger Datze“ vom März 2002 der Schuldt Consult Ingenieurgesellschaft mbH Stral-

sund, trifft im Ergebnis der Untersuchungen folgende Feststellung: Die Datze besitzt 

eine ausreichende Leistungsfähigkeit für die Ableitung der derzeitigen Regenwasserein-

leitungen von befestigten Flächen der Wohn- und Gewerbegebiete. Alle zusätzlichen 

Einleitungen aus den im Flächennutzungsplan neu geplanten Bebauungsgebieten sind 

möglich. 

Das hydraulische Gutachten geht von einer Grundflächenzahl 0,8 für den Geltungsbe-

reich des Bebauungsplanes Nr. 42 aus. Die in der 5. Änderung des Bebauungsplanes fest-

gesetzte Grundflächenzahl beträgt 0,4, so dass die Versiegelung der Flächen wesentlich 

geringer ist. 

 
 



 
 

2.3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

 

 

23.06.11 (5.5/6.2 S. 1) 
 

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 

 

 

1. Landwirtschaft und EU-Förderangelegenheiten sowie integrierte ländliche Ent-

wicklung 
 

Keine Hinweise 
 

 

 

2. Naturschutz, Wasser und Boden 

 

Zu 1. Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 

Die Stellungnahme ist bei der Planaufstellung bereits berücksichtigt worden.     

Die untere Abfallbehörde ist in das Planverfahren zur 2. Änderung einbezogen worden 

und teilte mit Schreiben vom 27.11.2007 mit, dass es keine Anregungen und Hinweise 

gibt.          
 

Die untere Abfall- und Bodenschutzbehörde hat dieses mit Schreiben vom 06.02.2012 

bestätigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

 

 

23.06.11 (5.5/6.2 S. 2) 

Zu 2. Der Hinweis wird beachtet. 
 

Die Begründung zu Punkt 5.1 Ausgangssituation 5. Absatz wurde wie folgt ergänzt: 

 

„Das im Umweltamt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte, Regionalstandort 

Neubrandenburg vorliegende Gutachten „Hydraulische Leistungsfähigkeit der Neubran-

denburger Datze“ vom März 2002 der Schuldt Consult Ingenieurgesellschaft mbH Stral-

sund, trifft im Ergebnis der Untersuchungen folgende Feststellung: 

a) Die Datze ist für die Abführung des Bemessungshochwasserabflusses  

BHQ=4,18 m³/s ausreichend leistungsfähig. 

Ausuferungen treten dabei nur im Mündungsbereich an der Tollense, im Bereich der 

Gartensparte „Datzeniederung“ und in der Datzeniederung oberhalb des Wehres 

Burgholz auf. 

b) Die Datze besitzt eine ausreichende Leistungsfähigkeit für die Ableitung der  

derzeitigen Regenwassereinleitungen von befestigten Flächen der Wohn- und Gewerbe-

gebiete. 

c) Alle zusätzlichen Einleitungen aus den im Flächennutzungsplan neu geplanten  

Bebauungsgebieten sind möglich. 
 

Das hydraulische Gutachten geht von einer Grundflächenzahl 0,8 für den Geltungsbe-

reich des Bebauungsplanes Nr. 42 aus. Die in der 5. Änderung des Bebauungsplanes fest-

gesetzte Grundflächenzahl beträgt 0,4, so dass die Versiegelung der Flächen wesentlich 

geringer ist.“ 

3. Immissions- und Klimaschutz, Abfall und Kreislaufwirtschaft 

 

Keine Hinweise 

 

 

 



 

2.4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

24.06.11 (13.2 S. 1) 

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 

Zu 1. Der Hinweis wird beachtet. 
 

In der Begründung heißt es in Punkt 6.2.1 „Sondergebiet therapeutische Einrichtung der 

Jugendhilfe“ 
 

„Das Konzept des Trägers der Einrichtung sieht Werkstatt, Sportplatz, Ställe (z. B. 

Federvieh, Hund) und ein weiteres Wohngebäude sowie einen Pferdestall für 

therapeutische Zwecke vor.“ 
 

Zu 2. Der Hinweis wird nicht beachtet. 
 

Die Festsetzungen im Sondergebiet in Nachbarschaft zu vorhandenen Gewerbebetrieben 

(Orientierungsrichtwerte GE nach DIN 18 005 tags 65 dB (A) und nachts 50 dB (A)) ha-

ben sicherzustellen, dass die auf die schutzbedürftigen Räume des Sondergebiets einwir-

kenden Immissionen das zulässige Maß nicht überschreiten. 

Für das Sondergebiet wird auf Grund der vom vorhandenen Gewerbegebiet ausgehen-

den Vorbelastung der Störgrad/ Immissionsrichtwert auf 60/45 dB (A) Tag/Nacht festge-

setzt. 
 

Die vorliegende Schallimmissionsprognose für die Änderung des B-Plans Nr. 42 

„Eschengrund/Gartenbau“ der Stadt Neubrandenburg vom Dezember 2010 stellt fest, 

dass im westlichen Planbereich die Immissionsrichtwerte von 60 dB(A) am Tage und 45 

dB(A) in der Nacht eingehalten werden. In einem schmalen bis zu 35 m breiten 

Randstreifen auf der östlichen Seite des Plangebiets kommt es je nach Entfernung zum 

benachbarten Gewerbegebiet zu Überschreitungen von 1-5 dB(A). 

Dem soll durch Einordnung der lärmempfindlichen Nutzungen im westlichen 

Planbereich und der übrigen Nutzungen im östlichen Planbereich Rechnung getragen 

werden.  

Im Ergebnis der Abwägung sind in Flurstück 24/48 schutzbedürftige Nutzungen im 

Lärmpegelbereich III nur zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Fenster der schutzbe-

dürftigen Räume auf der vom Gewerbegebiet abgewandten Gebäudeseite (Westseite) 

angeordnet werden. Für den genannten Bereich wird die Bebauung in geschlossener 

Bauweise als schallschützende Riegelbebauung festgesetzt. Der Bauherr bzw. Planer hat 

der Bauaufsicht eine Erklärung abzugeben, dass der Schallschutz gewährleistet ist.  

Die Umnutzung der Räume auf der Ostseite für lärmempfindliche Nutzungen ist nicht 

zulässig. 



 
 

 

2.4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

24.06.11 (13.2 S. 2) 

Zu 3. Der Hinweis wird nicht beachtet. 

Auch in der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 42 waren aktive Schallschutzmaß-

nahmen nicht vorgesehen. Der Schallschutz sollte durch die festgesetzte schallschützen-

de Riegelbebauung selbst erbracht werden.  

Zudem handelt es sich in der hier vorliegenden 5. Änderung nicht um die Festsetzung 

eines allgemeinen Wohngebiets, wie in der 2. Änderung für diesen Planbereich festge-

setzt. Die 5. Änderung setzt den Planbereich als Sondergebiet therapeutische Einrich-

tung der Jugendhilfe fest. Der Störgrad wird mit 60 dB (A) tags und 45 dB (A) nachts 

vergleichbar einem Mischgebiet angegeben, im Gegensatz zu einem allgemeinen Wohn-

gebiet mit den Orientierungsrichtwerten 55 dB (A) tags und 45 dB (A) nachts. Planungs-

rechtlich sind die in diesem Sondergebiet festgesetzten Nutzungen in einem allgemeinen 

Wohngebiet nicht zulässig. 

Zudem ist der planungsrechtliche Begriff des Wohnens durch eine auf gewisse Dauer 

angelegte Häuslichkeit, Eigengestaltung der Haushaltsführung und des häuslichen Wir-

kungskreises sowie Freiwilligkeit des Aufenthalts gekennzeichnet. 
 

Zu 4. Der Hinweis wird nicht beachtet. 
 

Die Schallimmissionsprognose geht von den in der Nachbarschaft des geplanten Sonder-

gebiets vorhandenen Gewerbebetrieben (Orientierungsrichtwerte GE nach  

DIN 18 005 tags 65 dB (A) und nachts 50 dB (A)) aus. Nutzungsänderungen der Gewer-

bebetriebe, die sich in Bezug auf Schallemissionen in diesem Rahmen bewegen, sind 

weiterhin möglich. 
 

Zu 5. Der Hinweis wird beachtet. 
 

Siehe zu Punkt 2. der Abwägung Absatz 3 
 

Zu 6. Der Hinweis wird nicht beachtet. 
 

Die vorliegende Schallimmissionsprognose stellt fest, dass die gewählten Orientierungs-

werte/Immissionsrichtwerte nur im östlichen Randbereich überschritten werden, im 

westlichen Teilbereich sind diese eingehalten. Aus diesem Grund ist eine solche Festset-

zung für den gesamten Planbereich abzulehnen. Für den östlichen Planbereich ist der 

Vorschlag mit der Festsetzung Nr. 1.6.2 berücksichtigt worden (s. auch zu Punkt 2 der 

Abwägung). 



 
 

 

 

2.4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

06.02.12 (13.2 S. 1) 

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
  

Zu 1. Der Hinweis wird nicht beachtet. 

Die Festsetzungen im Sondergebiet in Nachbarschaft zu vorhandenen Gewerbebetrieben 

(Orientierungsrichtwerte GE nach DIN 18 005 tags 65 dB (A) und nachts 50 dB (A)) ha-

ben sicherzustellen, dass die auf die schutzbedürftigen Räume des Sondergebiets einwir-

kenden Immissionen das zulässige Maß nicht überschreiten. 

Für das Sondergebiet wird auf Grund der vom vorhandenen Gewerbegebiet ausgehen-

den Vorbelastung der Störgrad/ Immissionsrichtwert auf 60/45 dB (A) Tag/Nacht festge-

setzt. 
 

Die vorliegende Schallimmissionsprognose für die Änderung des B-Plans Nr. 42 

„Eschengrund/Gartenbau“ der Stadt Neubrandenburg vom Dezember 2010 stellt fest, 

dass im westlichen Planbereich die Immissionsrichtwerte von 60 dB(A) am Tage und 45 

dB(A) in der Nacht eingehalten werden. In einem schmalen bis zu 35 m breiten 

Randstreifen auf der östlichen Seite des Plangebiets kommt es je nach Entfernung zum 

benachbarten Gewerbegebiet zu Überschreitungen von 1-5 dB(A). 

Dem soll durch Einordnung der lärmempfindlichen Nutzungen im westlichen 

Planbereich und der übrigen Nutzungen im östlichen Planbereich Rechnung getragen 

werden.  
 

Im Ergebnis der Abwägung sind in Flurstück 24/48 schutzbedürftige Nutzungen im 

Lärmpegelbereich III nur zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Fenster der schutzbe-

dürftigen Räume auf der vom Gewerbegebiet abgewandten Gebäudeseite (Westseite) 

angeordnet werden. Für den genannten Bereich wird die Bebauung in geschlossener 

Bauweise als schallschützende Riegelbebauung festgesetzt. Der Bauherr bzw. Planer hat 

der Bauaufsicht eine Erklärung abzugeben, dass der Schallschutz gewährleistet ist.  

Die Umnutzung der Räume auf der Ostseite für lärmempfindliche Nutzungen ist nicht 

zulässig. 
 

Zu 2. Der Hinweis wird nicht beachtet. 

Die Festsetzungen im Sondergebiet in Nachbarschaft zu vorhandenen Gewerbebetrieben 

(Orientierungsrichtwerte GE nach DIN 18 005 tags 65 dB (A) und nachts 50 dB (A)) ha-

ben sicherzustellen, dass die auf die schutzbedürftigen Räume des Sondergebiets einwir-

kenden Immissionen das zulässige Maß nicht überschreiten. 
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06.02.12 (13.2 S. 2) 

Die aus der vorliegenden Schallimmissionsprognose für die 5. Änderung des B-Plans Nr. 

42 „Eschengrund/Gartenbau“ der Stadt Neubrandenburg vom Dezember 2010 

entwickelten Festsetzungen sind in den Bebauungsplan aufgenommen worden. 

Die Lösung des Immissionskonfliktes geht somit nicht zu Lasten der Gewerbebetriebe. 
 

Zu 3. Der Hinweis wird nicht beachtet. 

Es handelt es sich in der hier vorliegenden 5. Änderung nicht um die Festsetzung eines 

allgemeinen Wohngebiets, wie in der 2. Änderung für diesen Planbereich festgesetzt. Die 

5. Änderung setzt den Planbereich als Sondergebiet therapeutische Einrichtung der Ju-

gendhilfe fest. Der Störgrad wird mit 60 dB (A) tags und 45 dB (A) nachts vergleichbar 

einem Mischgebiet angegeben, im Gegensatz zu einem allgemeinen Wohngebiet mit den 

Orientierungsrichtwerten 55 dB (A) tags und 45 dB (A) nachts. Planungsrechtlich sind 

die in diesem Sondergebiet festgesetzten Nutzungen in einem allgemeinen Wohngebiet 

nicht zulässig. 

Zudem ist der planungsrechtliche Begriff des Wohnens durch eine auf gewisse Dauer 

angelegte Häuslichkeit, Eigengestaltung der Haushaltsführung und des häuslichen Wir-

kungskreises sowie Freiwilligkeit des Aufenthalts gekennzeichnet. 

Die Schallimmissionsprognose geht von den in der Nachbarschaft des geplanten Sonder-

gebiets vorhandenen Gewerbebetrieben (Orientierungsrichtwerte GE nach  

DIN 18 005 tags 65 dB (A) und nachts 50 dB (A)) aus. Nutzungsänderungen der Gewer-

bebetriebe, die sich in Bezug auf Schallemissionen in diesem Rahmen bewegen, sind 

weiterhin möglich. 
 

Zu 4. Der Hinweis wird beachtet. 

Dass sich Anlieger trotz der Schutzmaßnahmen durch Lärm belästigt fühlen, ist zwar 

nicht auszuschließen, jedoch stellt bei Einhaltung der zulässigen Werte der auf das Son-

dergebiet einwirkenden Immissionen das subjektive Empfinden des Einzelnen keine 

Grundlage dar, rechtlich gegen die Gewerbebetriebe vorzugehen. 

Im Ergebnis der Abwägung sind in Flurstück 24/48 schutzbedürftige Nutzungen im 

Lärmpegelbereich III nur zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Fenster der schutzbe-

dürftigen Räume auf der vom Gewerbegebiet abgewandten Gebäudeseite (Westseite) 

angeordnet werden. Für den genannten Bereich wird die Bebauung in geschlossener 

Bauweise als schallschützende Riegelbebauung festgesetzt. Der Bauherr bzw. Planer hat 

der Bauaufsicht eine Erklärung abzugeben, dass der Schallschutz gewährleistet ist.  

Die Umnutzung der Räume auf der Ostseite für lärmempfindliche Nutzungen ist nicht 

zulässig. 
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06.02.12 (13.2 S. 3) 

. 

Die vorliegende Schallimmissionsprognose stellt fest, dass die gewählten Orientierungs-

werte/Immissionsrichtwerte nur im östlichen Randbereich überschritten werden, im 

westlichen Teilbereich sind diese eingehalten. Aus diesem Grund ist eine Festsetzung zur 

Einordnung der Wohn- und Schlafräume nur auf der Westseite für den gesamten Plan-

bereich abzulehnen. Für den östlichen Planbereich ist der Vorschlag mit der Festsetzung 

Nr. 1.6.2 berücksichtigt worden (s. auch zu Punkt 1 der Abwägung). 

 

Zu 5. Der Hinweis wird nicht beachtet. 

Planungsrechtlich ist das Vorhaben in einem allgemeinen Wohngebiet nicht zulässig. 

Weiter siehe unter Punkt 3 

 

Zu 6. Der Hinweis wird nicht beachtet. 

Weiteres siehe unter Punkt 1. 
 

 



 
 

3.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

  

 

26.05.11 (2.5) 

 

Keine Hinweise 
 



 
 

 

 

 

3.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

03.02.12 (4.4) 

 

Keine Hinweise 

 

 



 
 

3.3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

 

07.06.11 (8.4) 

 

Keine Hinweise 

 

 
 

 



 

3.4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

30.06.11 (15.2)  

 

Keine Hinweise 

 

 

 



 

 

 

 

3.5 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

 

22.06.11 (15.3) 

 

Keine Hinweise 



 

3.5 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
30.12.11 (15.3) 

 

Keine Hinweise 

 

 



 

 

 

 

               STADT  NEUBRANDENBURG 
 

        5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 42 „Eschengrund/Gartenbau“ 
 

 

 

 

                ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
 

II. über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit   

 



 
 

 

II.1.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
20.12.11 (AWO S. 1) 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 
Zu 1. Bei dem Gespräch mit Ihrem Mitarbeiter, Herrn Rogge, am 14.09.2011 handelte es 

sich um eine Information zum Entwurf des Bebauungsplanes und nicht um eine formelle 

Anhörung.  
 

Zu 2. Der Hinweis wird beachtet. 
 

Auch die 5. Änderung des Bebauungsplanes sieht an dieser Stelle ein Baufeld vor. 

Jedoch haben die Festsetzungen im Sondergebiet in Nachbarschaft zu vorhandenen Ge-

werbebetrieben (Orientierungsrichtwerte GE nach DIN 18 005 tags 65 dB (A) und nachts 

50 dB (A)) sicherzustellen, dass die auf die schutzbedürftigen Räume des Sondergebiets 

einwirkenden Immissionen das zulässige Maß nicht überschreiten.. 
 

Die vorliegende Schallimmissionsprognose für die 5. Änderung des B-Plans Nr. 42 

„Eschengrund/Gartenbau“ der Stadt Neubrandenburg vom Dezember 2010 stellt fest, dass 

im westlichen Planbereich die Immissionsrichtwerte von 60 dB(A) am Tage und 45 dB(A) in 

der Nacht eingehalten werden. In einem schmalen bis zu 35 m breiten Randstreifen auf 

der östlichen Seite des Plangebiets kommt es je nach Entfernung zum benachbarten 

Gewerbegebiet zu Überschreitungen von 1-5 dB(A). 
 

Durch Einordnung der lärmempfindlichen Nutzungen im westlichen Planbereich und der 

lärmunempfindlichen Nutzungen im östlichen Planbereich können die Belange des Um-

weltschutzes zwischen dem heranrückenden Sondergebiet und dem bereits vorhandenen 

Gewerbegebiet berücksichtigt und damit die Gebietsverträglichkeit zum angrenzenden 

Gewerbegebiet abgesichert werden. 
 

Im Ergebnis der Abwägung sind in Flurstück 24/48 schutzbedürftige Nutzungen im Lärm-

pegelbereich III nur zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Fenster der schutzbedürfti-

gen Räume auf der vom Gewerbegebiet abgewandten Gebäudeseite (Westseite) angeord-

net werden. Für den genannten Bereich wird die Bebauung in geschlossener Bauweise als 

schallschützende Riegelbebauung festgesetzt. Der Bauherr bzw. Planer hat der Bauauf-

sicht eine Erklärung abzugeben, dass der Schallschutz gewährleistet ist.  

Die Umnutzung der Räume auf der Ostseite für lärmempfindliche Nutzungen ist nicht 

zulässig. 

 



 

II.1.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

20.12.11 (AWO S. 2) 

 

Zu 3. Der Hinweis wird beachtet. 

 

In Festsetzung 2.1 wird der letzte Satz „Die Zäune sind mit Sträuchern abzupflanzen.“ 

gestrichen. Die zeichnerische Festsetzung einer Pflanzfläche innerhalb der Grundstücks-

grenzen im Planteil A ist hinreichend bestimmt. Festsetzungen zum Standort des Zaunes 

sind nicht erforderlich. 

 

 



 
 

II.2.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
17.06.11 (Stitz S. 1) 

 

Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 

 

Zu 1. Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
 

Mit der 5. Änderung des Bebauungsplanes soll auf einer bisher als Wohngebiet ausgewie-

senen Fläche des Bebauungsplanes Baurecht für ein Sondergebiet therapeutische Einrich-

tung der Jugendhilfe geschaffen werden.  

Für das Sondergebiet wird auf Grund der vom vorhandenen Gewerbegebiet ausgehenden 

Vorbelastung der Störgrad/ Immissionsrichtwert auf 60/45 dB (A) Tag/Nacht festgesetzt. 
 

Die Festsetzungen im Sondergebiet in Nachbarschaft zu vorhandenen Gewerbebetrieben 

(Orientierungsrichtwerte GE nach DIN 18 005 tags 65 dB (A) und nachts 50 dB (A)) haben 

sicherzustellen, dass die auf die schutzbedürftigen Räume des Sondergebiets einwirkenden 

Immissionen das zulässige Maß nicht überschreiten. 

 

 



 

II.2.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
17.06.11 (Stitz S. 2) 

 

Zu 2. Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
 

Die vorliegende Schallimmissionsprognose für die 5. Änderung des B-Plans Nr. 42 

„Eschengrund/Gartenbau“ der Stadt Neubrandenburg vom Dezember 2010 stellt fest, dass 

im westlichen Planbereich die Immissionsrichtwerte von 60 dB(A) am Tage und 45 dB(A) in 

der Nacht eingehalten werden. In einem schmalen bis zu 35 m breiten Randstreifen auf 

der östlichen Seite des Plangebiets kommt es je nach Entfernung zum benachbarten 

Gewerbegebiet zu Überschreitungen von 1-5 dB(A). 
 

Durch Einordnung der lärmempfindlichen Nutzungen im westlichen Planbereich und der 

lärmunempfindlichen Nutzungen im östlichen Planbereich können die Belange des Um-

weltschutzes zwischen dem heranrückenden Sondergebiet und dem bereits vorhandenen 

Gewerbegebiet berücksichtigt und damit die Gebietsverträglichkeit zum angrenzenden 

Gewerbegebiet abgesichert werden. 
 

Im Änderungsbereich wird nicht „allgemeines Wohngebiet“, sondern ein „Sondergebiet“ 

mit einem Störgrad/ Immissionsrichtwert auf 60/45 dB (A) Tag/Nacht entsprechend einem 

Mischgebiet festgesetzt. 
 

Der Störgrad umschreibt die Intensität der Störung, die das Baugebiet zu erwarten hat. 

Die geplante Änderung des Bebauungsplanes vom „allgemeinen Wohngebiet“ in ein Son-

dergebiet mit dem Störgrad eines Mischgebietes stellt für die Gewerbetreibenden bereits 

eine Verbesserung der Lärmsituation gegenüber dem zurzeit rechtsgültigen Bebauungs-

plan dar, da der Störgrad eines Mischgebiets über dem eines „allgemeinen Wohngebiets“ 

liegt. 

 



 

II.2.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
02.02.12 (Stitz S. 1) 

 

Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 

 

Zu 1. Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
 

Mit der 5. Änderung des Bebauungsplanes soll auf einer bisher als Wohngebiet ausgewie-

senen Fläche des Bebauungsplanes Baurecht für ein Sondergebiet therapeutische Einrich-

tung der Jugendhilfe geschaffen werden.  

Für das Sondergebiet wird auf Grund der vom vorhandenen Gewerbegebiet ausgehenden 

Vorbelastung der Störgrad/ Immissionsrichtwert auf 60/45 dB (A) Tag/Nacht festgesetzt. 
 

Die Festsetzungen im Sondergebiet in Nachbarschaft zu vorhandenen Gewerbebetrieben 

(Orientierungsrichtwerte GE nach DIN 18 005 tags 65 dB (A) und nachts 50 dB (A)) haben 

sicherzustellen, dass die auf die schutzbedürftigen Räume des Sondergebiets einwirkenden 

Immissionen das zulässige Maß nicht überschreiten. 
 

Die aus der vorliegenden Schallimmissionsprognose für die 5. Änderung des B-Plans Nr. 42 

„Eschengrund/Gartenbau“ der Stadt Neubrandenburg vom Dezember 2010 

entwickelten Festsetzungen sind in den Bebauungsplan aufgenommen worden. 
 

Dass sich Anlieger trotz der Schutzmaßnahmen durch Lärm belästigt fühlen, ist zwar nicht 

auszuschließen, jedoch stellt bei Einhaltung der zulässigen Werte der auf das Sondergebiet 

einwirkenden Immissionen das subjektive Empfinden des Einzelnen keine Grundlage dar, 

rechtlich gegen die Gewerbebetriebe vorzugehen. 

 

 



 

II.2.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
02.02.12 (Stitz S. 2) 

 

Zu 2. Der Hinweis wird nicht beachtet. 
 

Das Lärmschutzgutachten zur 2. Änderung des Bebauungsplanes konnte wegen der geän-

derten Nutzung „allgemeines Wohngebiet“ in „Sondergebiet“ nicht als Grundlage für die 

5. Änderung dienen. 

Die vorliegende Schallimmissionsprognose für die 5. Änderung des B-Plans Nr. 42 

„Eschengrund/Gartenbau“ der Stadt Neubrandenburg vom Dezember 2010 berücksichtigt 

die geänderte Nutzung und stellt fest, dass im westlichen Planbereich die 

Immissionsrichtwerte von 60 dB(A) am Tage und 45 dB(A) in der Nacht eingehalten 

werden. In einem schmalen bis zu 35 m breiten Randstreifen auf der östlichen Seite des 

Plangebiets kommt es je nach Entfernung zum benachbarten Gewerbegebiet zu 

Überschreitungen von 1-5 dB(A). 
 

Durch Einordnung der lärmempfindlichen Nutzungen im westlichen Planbereich und der 

lärmunempfindlichen Nutzungen im östlichen Planbereich können die Belange des Um-

weltschutzes zwischen dem heranrückenden Sondergebiet und dem bereits vorhandenen 

Gewerbegebiet berücksichtigt und damit die Gebietsverträglichkeit zum angrenzenden 

Gewerbegebiet abgesichert werden. 
 

Im Änderungsbereich wird nicht wie in der 2. Änderung „allgemeines Wohngebiet“, son-

dern ein Sondergebiet mit einem Störgrad/ Immissionsrichtwert auf 60/45 dB (A) 

Tag/Nacht entsprechend einem Mischgebiet festgesetzt. 
 

Der Störgrad umschreibt die Intensität der Störung, die das Baugebiet zu erwarten hat. 

 

 



 

II.2.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

20.06.11 (Hüneke S. 1) 

  

Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 

 

Zu 1. Der Hinweis wird nicht beachtet. 

Auch in der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 42 waren aktive Schallschutzmaß-

nahmen nicht vorgesehen. Der Schallschutz sollte durch die festgesetzte schallschützen-

de Riegelbebauung selbst erbracht werden.  

 

Zudem handelt es sich in der hier vorliegenden 5. Änderung nicht um ein „allgemeines 

Wohngebiet“, wie in der 2. Änderung für diesen Planbereich festgesetzt. Die 5. Änderung 

setzt den Planbereich als Sondergebiet therapeutische Einrichtung der Jugendhilfe fest. 

Der Störgrad wird mit 60 dB (A) tags und 45 dB (A) nachts vergleichbar einem Mischge-

biet angegeben, im Gegensatz zu einem „allgemeinen Wohngebiet“ mit den Orientie-

rungsrichtwerten 55 dB (A) tags und 45 dB (A) nachts.  

 

Im Ergebnis der Abwägung sind in Flurstück 24/48 schutzbedürftige Nutzungen im 

Lärmpegelbereich III nur zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Fenster der schutzbe-

dürftigen Räume auf der vom Gewerbegebiet abgewandten Gebäudeseite (Westseite) 

angeordnet werden. Für den genannten Bereich wird die Bebauung in geschlossener 

Bauweise als schallschützende Riegelbebauung festgesetzt. Der Bauherr bzw. Planer hat 

der Bauaufsicht eine Erklärung abzugeben, dass der Schallschutz gewährleistet ist.  

Die Umnutzung der Räume auf der Ostseite für lärmempfindliche Nutzungen ist nicht 

zulässig. 

 

Zu 2. Der Hinweis wird nicht beachtet. 
 

Die 5. Änderung setzt den Planbereich als Sondergebiet therapeutische Einrichtung der 

Jugendhilfe fest und nicht als Wohngebiet. 

 

Die vorliegende Schallimmissionsprognose vom Dezember 2010 ist Grundlage für die im 

Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen zum Schallschutz und berücksichtigt die von 

einem Gewerbegebiet Orientierungswerten 65 dB (A) tags und 50 dB (A) nachts ausge-

henden Lärmemissionen. 

 

 



 

II 2.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

20.06.11 (Hüneke S. 2) 

 

 

Zu 1. Der Hinweis wird nicht beachtet. 

 

Auch in der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 42 waren aktive Schallschutzmaß-

nahmen nicht vorgesehen. Der Schallschutz sollte durch die festgesetzte schallschützen-

de Riegelbebauung selbst erbracht werden.  

 

Zudem handelt es sich in der hier vorliegenden 5. Änderung nicht um „allgemeines 

Wohnen“, wie in der 2. Änderung für diesen Planbereich festgesetzt. Die 5. Änderung 

setzt den Planbereich als Sondergebiet therapeutische Einrichtung der Jugendhilfe fest. 

Der Störgrad wird mit 60 dB (A) tags und 45 dB (A) nachts vergleichbar einem Mischge-

biet angegeben, im Gegensatz zu einem „allgemeinen Wohngebiet“ mit den Orientie-

rungsrichtwerten 55 dB (A) tags und 45 dB (A) nachts.  

 

Im Ergebnis der Abwägung sind in Flurstück 24/48 schutzbedürftige Nutzungen im 

Lärmpegelbereich III nur zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Fenster der schutzbe-

dürftigen Räume auf der vom Gewerbegebiet abgewandten Gebäudeseite (Westseite) 

angeordnet werden. Für den genannten Bereich wird die Bebauung in geschlossener 

Bauweise als schallschützende Riegelbebauung festgesetzt. Der Bauherr bzw. Planer hat 

der Bauaufsicht eine Erklärung abzugeben, dass der Schallschutz gewährleistet ist.  

Die Umnutzung der Räume auf der Ostseite für lärmempfindliche Nutzungen ist nicht 

zulässig. 

 

Zu 2. Der Hinweis wird nicht beachtet. 

 

Die 5. Änderung setzt den Planbereich als Sondergebiet therapeutische Einrichtung der 

Jugendhilfe fest und nicht als Wohngebiet. 

 

Die vorliegende Schallimmissionsprognose vom Dezember 2010 ist Grundlage für die im 

Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen zum Schallschutz und berücksichtigt die von 

einem Gewerbegebiet Orientierungswerten 65 dB (A) tags und 50 dB (A) nachts ausge-

henden Lärmemissionen. 

 

 

 

 



 

II.2.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
20.06.11 (Hüneke S. 3) 

 
 

Zu 1. Der Hinweis wird nicht beachtet. 

 

Auch in der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 42 waren aktive Schallschutzmaßnah-

men nicht vorgesehen. Der Schallschutz sollte durch die festgesetzte schallschützende 

Riegelbebauung selbst erbracht werden.  

 

Zudem handelt es sich in der hier vorliegenden 5. Änderung nicht um „allgemeines Woh-

nen“, wie in der 2. Änderung für diesen Planbereich festgesetzt. Die 5. Änderung setzt den 

Planbereich als Sondergebiet therapeutische  Einrichtung der Jugendhilfe fest. Der 

Störgrad wird mit 60 dB (A) tags und 45 dB (A) nachts vergleichbar einem Mischgebiet 

angegeben, im Gegensatz zu einem „allgemeinen Wohngebiet“ mit den Orientierungs-

richtwerten 55 dB (A) tags und 45 dB (A) nachts.  

 

Im Ergebnis der Abwägung sind in Flurstück 24/48 schutzbedürftige Nutzungen im Lärm-

pegelbereich III nur zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Fenster der schutzbedürfti-

gen Räume auf der vom Gewerbegebiet abgewandten Gebäudeseite (Westseite) angeord-

net werden. Für den genannten Bereich wird die Bebauung in geschlossener Bauweise als 

schallschützende Riegelbebauung festgesetzt. Der Bauherr bzw. Planer hat der Bauauf-

sicht eine Erklärung abzugeben, dass der Schallschutz gewährleistet ist.  

Die Umnutzung der Räume auf der Ostseite für lärmempfindliche Nutzungen ist nicht 

zulässig. 

 

Zu 2. Der Hinweis wird nicht beachtet. 

 

Die 5. Änderung setzt den Planbereich als Sondergebiet therapeutische Einrichtung der 

Jugendhilfe fest und nicht als Wohngebiet. 

 

Die vorliegende Schallimmissionsprognose vom Dezember 2010 ist Grundlage für die im 

Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen zum Schallschutz und berücksichtigt die von 

einem Gewerbegebiet mit den Orientierungswerten 65 dB (A) tags und 50 dB (A) nachts 

ausgehenden Lärmemissionen. 

 



 

II.2.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
03.02.12 (Hüneke S. 1) 

 

Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 

 

 

Zu 1. Der Hinweis wird nicht beachtet. 

 

Die 5. Änderung setzt den Planbereich nicht als Mischgebiet, sondern als Sondergebiet 

therapeutische Einrichtung der Jugendhilfe fest. Der Störgrad wird mit 60 dB (A) tags und 

45 dB (A) nachts vergleichbar einem Mischgebiet angegeben, im Gegensatz zu einem „all-

gemeinen Wohngebiet“ mit den Orientierungsrichtwerten 55 dB (A) tags und 45 dB (A) 

nachts.  

 

Die vorliegende Schallimmissionsprognose vom Dezember 2010 ist Grundlage für die im 

Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen zum Schallschutz und berücksichtigt die von 

einem Gewerbegebiet mit den Orientierungswerten 65 dB (A) tags und 50 dB (A) nachts 

ausgehenden Lärmemissionen. 

 

Im Ergebnis der Abwägung sind in Flurstück 24/48 schutzbedürftige Nutzungen im Lärm-

pegelbereich III nur zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Fenster der schutzbedürfti-

gen Räume auf der vom Gewerbegebiet abgewandten Gebäudeseite (Westseite) angeord-

net werden. Für den genannten Bereich wird die Bebauung in geschlossener Bauweise als 

schallschützende Riegelbebauung festgesetzt. Der Bauherr bzw. Planer hat der Bauauf-

sicht eine Erklärung abzugeben, dass der Schallschutz gewährleistet ist.  

Die Umnutzung der Räume auf der Ostseite für lärmempfindliche Nutzungen ist nicht 

zulässig. 



 
 

II.2.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
03.02.12 (Hüneke S. 2) 

 

Zu 2. Der Hinweis wird nicht beachtet. 

 

Die Schallimmissionsprognose geht von den in der Nachbarschaft des geplanten Sonder-

gebiets vorhandenen Gewerbebetrieben (Orientierungsrichtwerte GE nach  

DIN 18 005 tags 65 dB (A) und nachts 50 dB (A)) aus. Nutzungsänderungen der Gewerbe-

betriebe, die sich in Bezug auf Schallemissionen in diesem Rahmen bewegen, sind weiter-

hin möglich. 

 

Dass sich Anlieger trotz der Schutzmaßnahmen durch Lärm belästigt fühlen, ist zwar nicht 

auszuschließen, jedoch stellt bei Einhaltung der für ein Gewerbegebiet zulässigen Werte 

der auf das Sondergebiet einwirkenden Immissionen das subjektive Empfinden des Einzel-

nen keine Grundlage dar, rechtlich gegen die Gewerbebetriebe vorzugehen. 

 

Zu 3. Der Hinweis wird nicht beachtet. 

 
 Die vorliegende Schallimmissionsprognose für die 5. Änderung des B-Plans Nr. 42 

„Eschengrund/Gartenbau“ der Stadt Neubrandenburg vom Dezember 2010 berücksichtigt 

die geplante Nutzung und stellt fest, dass im westlichen Planbereich die 

Immissionsrichtwerte von 60 dB(A) am Tage und 45 dB(A) in der Nacht eingehalten 

werden. In einem schmalen bis zu 35 m breiten Randstreifen auf der östlichen Seite des 

Plangebiets kommt es je nach Entfernung zum benachbarten Gewerbegebiet zu 

Überschreitungen von 1-5 dB(A). 
 

Durch Einordnung der lärmempfindlichen Nutzungen im westlichen Planbereich und der 

lärmunempfindlichen Nutzungen im östlichen Planbereich können die Belange des Um-

weltschutzes zwischen dem heranrückenden Sondergebiet und dem bereits vorhandenen 

Gewerbegebiet berücksichtigt und damit die Gebietsverträglichkeit zum angrenzenden 

Gewerbegebiet abgesichert werden. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

STADT  NEUBRANDENBURG 
 

5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 42 „Eschengrund/Gartenbau“ 
 

 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
  

 
          III. Abstimmung mit den Nachbargemeinden  
 



 
 

 III. 1.1                                   Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

15.06.11 (Gem. Trollenhagen) 

 

Keine Hinweise 

 



 

III.1.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
18.01.12 (Gem. Trollenhagen) 

 

Keine Hinweise 



 
 

III 1.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

  

 

08.02.12 (Gem. Woggersin) 

 

Keine Hinweise 

 

 
 



 
 

 

III.1.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

15.06.11 (Gem. Woggersin) 

 

Keine Hinweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

STADT  NEUBRANDENBURG  
 

5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 42 „Eschengrund/Gartenbau“ 
 

 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
  

        IV. Beteiligung der Betroffenen zur Änderung des Planes nach der Auslegung  

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

IV.1.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
22.02.12 (Stitz) 

 

Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 

 

Die Festsetzungen im Sondergebiet in Nachbarschaft zu vorhandenen Gewerbebetrieben 

(Orientierungsrichtwerte GE nach DIN 18 005 tags 65 dB (A) und nachts 50 dB (A)) haben 

sicherzustellen, dass die auf die schutzbedürftigen Räume des Sondergebiets einwirkenden 

Immissionen das zulässige Maß nicht überschreiten. Für das Sondergebiet wird auf Grund der 

vom vorhandenen Gewerbegebiet ausgehenden Vorbelastung der Störgrad/ Immissionsricht-

wert auf 60/45 dB (A) Tag/Nacht festgesetzt. 

Im Änderungsbereich wird nicht „allgemeines Wohngebiet“, sondern ein „Sondergebiet“ mit 

einem Störgrad/ Immissionsrichtwert auf 60/45 dB (A) Tag/Nacht entsprechend einem Misch-

gebiet festgesetzt. 
 

Der Störgrad umschreibt die Intensität der Störung, die das Baugebiet zu erwarten hat. 

Die geplante Änderung des Bebauungsplanes vom „allgemeinen Wohngebiet“ in ein Sonder-

gebiet mit dem Störgrad eines Mischgebietes stellt für die Gewerbetreibenden bereits eine 

Verbesserung der Lärmsituation gegenüber dem zurzeit rechtsgültigen Bebauungsplan dar, da 

der Störgrad eines Mischgebiets über dem eines „allgemeinen Wohngebiets“ liegt. 
 

Die vorliegende Schallimmissionsprognose für die Änderung des B-Plans Nr. 42 

„Eschengrund/Gartenbau“ der Stadt Neubrandenburg vom Dezember 2010 stellt fest, dass im 

westlichen Planbereich die Immissionsrichtwerte von 60 dB(A) am Tage und 45 dB(A) in der 

Nacht eingehalten werden. In einem schmalen bis zu 35 m breiten Randstreifen auf der 

östlichen Seite des Plangebiets kommt es je nach Entfernung zum benachbarten 

Gewerbegebiet zu Überschreitungen von 1-5 dB(A). 

Dem soll durch Einordnung der lärmempfindlichen Nutzungen im westlichen Planbereich und 

der übrigen Nutzungen im östlichen Planbereich Rechnung getragen werden.  

 

Die aus der vorliegenden Schallimmissionsprognose für die 5. Änderung des B-Plans Nr. 42 

„Eschengrund/Gartenbau“ der Stadt Neubrandenburg vom Dezember 2010 

entwickelten Festsetzungen sind in den Bebauungsplan aufgenommen worden. 

 

Die Lösung des Immissionskonfliktes geht somit nicht zu Lasten der Gewerbebetriebe.  
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23.02.12 (Hüneke S. 1) 

 

Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 

 

Die Festsetzungen im Sondergebiet in Nachbarschaft zu vorhandenen Gewerbebetrieben 

(Orientierungsrichtwerte GE nach DIN 18 005 tags 65 dB (A) und nachts 50 dB (A)) ha-

ben sicherzustellen, dass die auf die schutzbedürftigen Räume des Sondergebiets einwir-

kenden Immissionen das zulässige Maß nicht überschreiten.  

Für das Sondergebiet wird auf Grund der vom vorhandenen Gewerbegebiet ausgehen-

den Vorbelastung der Störgrad/ Immissionsrichtwert auf 60/45 dB (A) Tag/Nacht festge-

setzt. 
 

Der Störgrad umschreibt die Intensität der Störung, die das Baugebiet zu erwarten hat. 

Die geplante Änderung des Bebauungsplanes vom „allgemeinen Wohngebiet“ in ein 

Sondergebiet mit dem Störgrad eines Mischgebietes stellt für die Gewerbetreibenden 

bereits eine Verbesserung der Lärmsituation gegenüber dem zurzeit rechtsgültigen Be-

bauungsplan dar, da der Störgrad eines Mischgebiets über dem eines „allgemeinen 

Wohngebiets“ liegt. 
 

Die vorliegende Schallimmissionsprognose für die 5. Änderung des B-Plans Nr. 42 

„Eschengrund/Gartenbau“ der Stadt Neubrandenburg vom Dezember 2010 ist Grundlage  

für die Lärmschutzfestsetzungen, die in den Bebauungsplan aufgenommen worden sind. 

Im Ergebnis der Abwägung sind in Flurstück 24/48 schutzbedürftige Nutzungen im 

Lärmpegelbereich III nur zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Fenster der schutzbe-

dürftigen Räume auf der vom Gewerbegebiet abgewandten Gebäudeseite (Westseite) 

angeordnet werden. Für den genannten Bereich wird die Bebauung in geschlossener 

Bauweise als schallschützende Riegelbebauung festgesetzt. Der Bauherr bzw. Planer hat 

der Bauaufsicht eine Erklärung abzugeben, dass der Schallschutz gewährleistet ist.  

Die Umnutzung der Räume auf der Ostseite für lärmempfindliche Nutzungen ist nicht 

zulässig. 

Die Schallimmissionsprognose weist nach, dass eine durchgängige Riegelbebauung wie 

in der rechtsgültigen 2. Änderung zum Schutz des im westlichen Planbereich damals 

festgesetzten „allgemeinen Wohnen“ in der 5. Änderung aufgrund der geänderten bauli-

chen Nutzung nicht erforderlich ist. Die Werte für den Störgrad werden dort (im LPB II) 

nicht überschritten. 

 

) 
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23.02.12 (Hüneke S. 2) 

Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 

 

Zu 1. Der Hinweis wird nicht beachtet. 

Für das Sondergebiet wird auf Grund der vom vorhandenen Gewerbegebiet ausgehen-

den Vorbelastung der Störgrad/ Immissionsrichtwert auf 60/45 dB (A) Tag/Nacht festge-

setzt. 

Im Änderungsbereich wird nicht „Mischgebiet“, sondern ein „Sondergebiet“ mit einem 

Störgrad/ Immissionsrichtwert auf 60/45 dB (A) Tag/Nacht entsprechend einem Misch-

gebiet festgesetzt. 
 

Der Störgrad ist bei einem Sondergebiet stets anzugeben und umschreibt die Intensität 

der Störung, die das Baugebiet zu erwarten hat. 

Die geplante Änderung des zurzeit rechtsgültigen Bebauungsplanes vom „allgemeinen 

Wohngebiet“ in ein Sondergebiet mit dem Störgrad eines Mischgebietes stellt für die 

Gewerbetreibenden bereits eine Verbesserung der Lärmsituation gegenüber dem zurzeit 

rechtsgültigen Bebauungsplan dar, da der Störgrad eines Mischgebiets über dem eines 

„allgemeinen Wohngebiets“ liegt. 

 

Zu 2. Der Hinweis wird nicht beachtet. 

Planungsrechtlich sind die in diesem Sondergebiet festgesetzten Nutzungen in einem 

allgemeinen Wohngebiet nicht zulässig. 

Die vorliegende Schallimmissionsprognose für die 5. Änderung des B-Plans Nr. 42 

„Eschengrund/Gartenbau“ der Stadt Neubrandenburg vom Dezember 2010 ist Grundlage  

für die Lärmschutzfestsetzungen, die in den Bebauungsplan aufgenommen worden sind. 

Im Ergebnis der Abwägung sind in Flurstück 24/48 schutzbedürftige Nutzungen im 

Lärmpegelbereich III nur zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Fenster der schutzbe-

dürftigen Räume auf der vom Gewerbegebiet abgewandten Gebäudeseite (Westseite) 

angeordnet werden. Für den genannten Bereich wird die Bebauung in geschlossener 

Bauweise als schallschützende Riegelbebauung festgesetzt. Der Bauherr bzw. Planer hat 

der Bauaufsicht eine Erklärung abzugeben, dass der Schallschutz gewährleistet ist.  

Die Umnutzung der Räume auf der Ostseite für lärmempfindliche Nutzungen ist nicht 

zulässig.  
 

Zu 3. Der Hinweis wird nicht beachtet. 

Anlagen, die unter die SEVESO-II-Richtlinie fallen, sind für dieses relativ kleine Gewer-

begebiet (nicht GI) nicht relevant.  

Derartige Anlagen sind in der Regel genehmigungspflichtig nach dem BImSchG und 
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23.02.12 (Hüneke S. 3) 

 

unterliegen der Störfallverordnung. Planungsrechtlich ist eine derartige Anlage in die-

sem Planbereich auch im Hinblick auf die Rechtsprechung nicht genehmigungsfähig. Der 

südlich des Baumwallswegs vorhandene Planbereich ist in der rechtsgültigen 2. Ände-

rung des Bebauungsplanes Nr. 42 als „allgemeines Wohngebiet“ festgesetzt. 
 

Zu 4. Der Hinweis wird nicht beachtet. 

Die Schallimmissionsprognose geht von den in der Nachbarschaft des geplanten Sonder-

gebiets vorhandenen Gewerbebetrieben (Orientierungsrichtwerte GE nach  

DIN 18 005 tags 65 dB (A) und nachts 50 dB (A)) aus. Nutzungsänderungen der Gewer-

bebetriebe, die sich in Bezug auf Schallemissionen in diesem Rahmen bewegen, sind 

weiterhin möglich. 
 

Zu 5. Der Hinweis wird nicht beachtet. 

Im Ergebnis der Abwägung sind in Flurstück 24/48 schutzbedürftige Nutzungen im 

Lärmpegelbereich III nur zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Fenster der schutzbe-

dürftigen Räume auf der vom Gewerbegebiet abgewandten Gebäudeseite (Westseite) 

angeordnet werden. Für den genannten Bereich wird die Bebauung in geschlossener 

Bauweise als schallschützende Riegelbebauung festgesetzt. Der Bauherr bzw. Planer hat 

der Bauaufsicht eine Erklärung abzugeben, dass der Schallschutz gewährleistet ist.  

Die Umnutzung der Räume auf der Ostseite für lärmempfindliche Nutzungen ist nicht 

zulässig. 
 

Zu 6. Der Hinweis wird nicht beachtet. 

Die Schallimmissionsprognose weist nach, dass eine durchgängige Riegelbebauung wie 

in der rechtsgültigen 2. Änderung zum Schutz des im westlichen Planbereich festgesetz-

ten „allgemeinen Wohnen“ in der 5. Änderung aufgrund der geänderten baulichen Nut-

zung nicht erforderlich ist.  
 

Zu 7. Der Hinweis wird nicht beachtet. 

 Die schutzbedürftigen Nutzungen sind in Festsetzung 1.6.1 genannt. 
 

Zu 8. Der Hinweis wird nicht beachtet. 

Dass sich Anlieger trotz der Schutzmaßnahmen durch Lärm belästigt fühlen, ist zwar 

nicht auszuschließen, jedoch stellt bei Einhaltung der für ein Gewerbegebiet zulässigen 

Werte der auf das Sondergebiet einwirkenden Immissionen das subjektive Empfinden des 

Einzelnen keine Grundlage dar, rechtlich gegen die Gewerbebetriebe vorzugehen. 
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13.03.12 (AWO) 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 

 

Der Hinweis zum Zaun ist bereits bei der Planaufstellung beachtet worden. (siehe unter 

Abwägung II.1.1 Schreiben der AWO vom 20.12.11) 

 

 

 

 


